
11, Beiblatt 

286/J J n ! r ~'g e 
Ast 1, 

19 "Jänner 1949" 

der Abg.L i nd er,/Kr i s c h, G u m p 1 m a y e r, S t am p 1 e r 

und Genossen an den Bundesminister fiir Handel und Wiederaufbau, 

betreffend ~inhebung von Handelskammerumlagen für die Führung von 

Werksküchen. 

Es ist den gefertigten Abg~ordneten bekannt geworden, dass die 

Handelskammern eich auf den Stand~unkt stellen i dass Werksküchen zur Ent­
richtung von Beiträgen für die Handelskammer verpflichtet sind~ Ein solches 

Verlangen erscheint den Benützern dieser Einrichtung, den Arbeitern und 

Angestellten der Betriebe, einfach \L"'lve-rständlich" Die Werksk:!Jchen dienen 

dem Zweck, Arbeitern und Angestellten gegen ein ihren Löhnen.und Gehältern 

entspreohendes Entgelt eine bescheidene Mahlzeit zu bieten und sie auf 

diese Weise gegen ungerechtfertigt -hohe Preise, wie sie heu·te für Speisen 

bedauerlicherweise gefordert werdEm 9 zu schützen .. Offenbar spüren die Preis­

treiber diesen Schutz gegen Ausbeutung von Arbeiteznund kngestellten 

durch einen Rückgang~hres Profits o Ihnen will die Handelskammer mit einer 

empfindlichen Belastung dieser sozialen Einrichtung zu Hilfe kommen, 

vielleicht ist als nächster Schritt die 'Entrichtung einer Handelskammerumlage 

tür die in Schulen und Kinderheimen eingerichteten Ausspeisungen gedaoht~ 
( . 

Bei der bekannten Vorliebe d.es österreichischen Arbeiters für 

eine gewisse Auswahl bei der Speisenwahl ist es anständigen Gastwirte~ 

ohne weiteres möglioh, durch woh::'feile Abgabe von Speisen für die minderbe­

mittelte"Bevölkerung zu einem angemessenen Verdienst zu kommeno Sobald solche 

Möglichkeiten im ~ösaen Umfange zur Verfügung stehen, werden die Werks­

küchen ihre. zeitbedingte Tätigkeit einschränken können; bis dahin aber 

verdienen sie als soziale Einrichtung den Schutz des Staates und seiner 

Behörden" 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den He~rn Eundes­

minist'er fi,tr Handel und Wiederaufbau d.ie na~hst€hende 

A n..J'.....r~~,~-'_ 

Ist der Herr Bundesmin:i.ster auf Grund seines Aufsichtsrechtes 

bereit, der Handelskammer die Anweisung zu geben~ dass die Einhebung 

vom ICammerumlagen für Werk9küchen~ als den Bestimmungen des Gesetzes 

widersprechend, zu unterbleiben hat? 

286/J V. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




